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Deckblatt zum Feststellungsentwurf
für die

A1 AS Kelberg – AS Adenau

Vorbemerkungen

Einleitung
Der Feststellungsentwurf für den Neubau der A1, AS Kelberg (B 410) – AS Adenau (L 10) hat
in der Zeit vom 23.07. – 22.08.2018 zur allgemeinen Einsicht offen gelegen.

Alle zum diesen Zeitpunkt geltenden Regeln zum Stand der Technik sowie die formellen,
fachlichen und methodischen Vorgaben zu den in den einzelnen Unterlagen bearbeiteten
Themenkomplexen, wurden vom Straßenbaulastträger umfassend berücksichtigt.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, höchstrichterliche Rechtsprechungen und neue
Richtlinien aus den vergangenen Jahren sowie das Hochwasserereignis im Ahrtal haben den
Straßenbaulastträger dazu veranlasst, alle im Zusammenhang mit der Entwässerungsplanung
stehenden Unterlagen noch einmal intensiv zu prüfen und, bei entsprechendem Bedarf, zu
überarbeiten.

Die Prüfung konzentrierte sich hierbei im Wesentlichen auf die Fragestellung, welche
Auswirkungen das Ahrhochwasser vom Sommer 2021, die aktuellen Vorgaben der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und die neuen Richtlinien für die Entwässerung von Straßen
(REwS, Ausgabe 2021) auf die Entwässerungsplanung der Autobahn haben.

Hochwasserkatastrophe in der Eifel am 14./15. Juli 2021 (s. Anlagen 1 und 2)

Im Juli 2021 kam es in der Eifel, im Grenzgebiet zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz, zu einem Starkregenereignis, das vielen Menschen unendliches Leid brachte und einen
immensen wirtschaftlichen und ökologischen Schaden verursachte.

Im Zuge der Aufarbeitung der Katastrophe hat der Straßenbaulastträger seine
Entwässerungsplanung zur A1 im Abschnitt Kelberg – Adenau nochmals geprüft.

Die zentrale Frage war hierbei, wie sich die Straßenplanung auf die hydraulische Situation im
Umfeld der geplanten Trasse auswirkt und wie sich in Zukunft im Rahmen der gesetzlichen
und fachlichen Vorgaben das Risiko von straßenbedingten Beeinträchtigungen der Gewässer
minimieren lässt.

Entscheidend ist hierbei, dass die Planung der Entwässerungsanlagen von Straßen immer nur
projektspezifisch sein kann und auch rechtlich nur sein darf. Die Dimensionierung und
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Anordnung der Regenrückhalteanlagen hat sich somit ausschließlich an den Bedürfnissen der
Straßenplanung unter Beachtung der wasserrechtlichen Vorgaben hinsichtlich der
Vermeidung von qualitativen und quantitativen Gewässerbeeinträchtigungen zu orientieren.

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass „die im Zuge des geplanten
Lückenschlusses der Autobahn A1 herzustellenden Regenrückhaltebecken ausschließlich der
Speicherung von Niederschlagswasser zur Vermeidung einer Vergrößerung und
Beschleunigung des Wasserabflusses und der damit verbundenen Schäden durch eine
hydraulische Überlastung des von einer Einleitung betroffenen Gewässers dienen.
Eine gezielte Hochwasserschutzfunktion ist nicht deren Zweckbestimmung und insbesondere
für ein übergeordnetes Gewässersystem kann eine solche durch diese kleinräumigen
wasserwirtschaftlichen Ausgleichsmaßnahmen auch nicht erreicht werden“ (vgl. Anlage 2).

Im Nachgang zu den Starkregenereignissen im Juli wurden in mehreren
Abstimmungsgesprächen mit der SGD Nord die fachlichen Rahmenbedingungen für mögliche
weitere Anpassungen der Entwässerungsplanung diskutiert.

Hier besteht zwischen der SGD Nord und dem Straßenbaulastträger die gemeinsame
Auffassung, dass aus dem Vorsorgegedanken heraus in diesem Aufgabenfeld die beste
Möglichkeit besteht, präventiv zum Schutz der betroffenen Gewässer und zu Gunsten des auf
einen intakten Wasser- und Naturhaushalt angewiesenen Menschen, zu handeln.

Den Beitrag, den der Straßenbaulastträger im Fall der A1 Kelberg – Adenau hierzu leisten
kann, ist eine Erhöhung der Speicherkapazität der Regenrückhaltebecken um dadurch eine,
den sich künftig ändernden Gegebenheiten angepasste, weitere Entlastung der Gewässer zu
bewirken.

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), 3. BWP 2022-2027

Neben neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bezug auf den Eintrag von Schadstoffen
aus dem Straßenabwasser in die Einleitgewässer, aktuellen Messdaten und
höchstrichterlicher Rechtsprechung wurde im Dezember 2021 vom Ministerium für
Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität der 3. Bewirtschaftungsplan (2022 – 2027)
einschließlich der Maßnahmenprogramme für die Gewässer in Rheinland-Pfalz nach der EG-
Wasserrahmenrichtlinie für behördenverbindlich erklärt und im Staatsanzeiger am Montag,
dem 20.12.2021 veröffentlicht.

Grundlagen der Überarbeitung waren der aktuelle „Leitfaden WRRL. Fachbeitrag zur
Wasserrahmenrichtlinie bei Straßenbauvorhaben in Rheinland-Pfalz, Februar 2022“, die
Arbeit des IfS (Institut für Stadthydrologie) „Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von
Straßenabflüssen. - Studie erstellt im Auftrag der Niedersächsischen Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr, Hannover, April 2018“, die aktuellen Daten aus dem 3. BWP (2022
– 2027) sowie die Vorgaben aus den neuen „Richtlinien für die Entwässerung von Straßen,
REwS, Ausgabe 2021“.

Auf der Basis dieser Vorgaben wurden die Auswirkungen auf die Wasserkörper
(Oberflächenwasserkörper und Grundwasserkörper) im Wirkbereich der A1 aktuell ermittelt
und mit den Zielvorgaben der WRRL abgeglichen.
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Neue Richtlinien für die Entwässerung von Straßen, REwS Ausgabe 2021

Die „Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil Entwässerung RAS-Ew (2005)“ stellten das
für den Zeitpunkt der Erstellung des Feststellungsentwurfes in Bezug auf hydraulische
Anforderungen und Berechnungsgrundlagen gültige und somit für den Straßenbaulastträger
bindende Regelwerk dar. Basierend auf diesen Grundlagen erfolgte letztlich vor Einleitung des
anfallenden Straßenoberflächenwassers (SOW) in die entsprechenden Vorfluter die Anlage
von 6 Regenrückhaltebecken (RRB), in Form von zweistufigen Anlagen mit Absetzbecken und
schwimmender Tauchwand zur Abscheidung von Leichtflüssigkeiten sowie den eigentlichen
RRB. Die Bemessung der RRB erfolgte für eine Wiederkehrzeit von 5 Jahren.

Mit Einführung der „Richtlinien für die Entwässerung von Straßen, REwS (2021)“ liegt nunmehr
hinsichtlich der technischen und rechtlichen Entwicklungen ein aktualisiertes Regelwerk vor,
welches im Zuge der vorliegenden Deckblattplanung Anwendung findet. Ein Schwerpunkt
hierbei liegt auf der Behandlung von Straßenoberflächenwasser, was im Zuge der
Überarbeitung des Entwässerungskonzeptes des vorliegenden Streckenabschnittes der A 1
Berücksichtigung findet.

„Die REwS 2021 enthalten planerische Grundsätze, Bemessungsvorgaben und allgemein
gültige Lösungsvorschläge für die Entwässerung von Straßen einschließlich der Behandlung
des Straßenoberflächenwassers.“

„Die Neuausgabe der REwS berücksichtigt die in jüngster Zeit zunehmenden
Starkregenereignisse, ……“

„Sie beruhen außerdem auf aktuellen Untersuchungsergebnissen, in denen unter Verwendung
der etablierten Bemessungsansätze und auf Basis von projizierten Starkregenzunahmen die
Bestandteile der Straßenentwässerung im Hinblick auf deren Funktionsfähigkeit betrachtet
wurden.“

(Auszüge aus: Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 06/2022 zur Einführung der
Richtlinien für die Entwässerung von Straßen (REwS 2021) vom 04.März 2022)

Eine maßgebende Grundlage für die Dimensionierung von Entwässerungseinrichtungen sind
die Hydrometeorologischen Rasterwerte des Deutschen Wetterdienstes (DWD), sog.
KOSTRA-Rasterdaten. Für die Erstellung der vorliegenden Deckblattplanung liegen
aktualisierte KOSTRA-Rasterdaten der Starkniederschlagshöhen (KOSTRA-DWD 2010R) zu
Grunde.
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Ergebnisse der Deckblattplanung

Hochwasserkatastrophe in der Eifel am 14./15. Juli 2021 (s. Anlagen 1 und 2)

Im Einvernehmen mit der SGD Nord, Obere Wasserbehörde wird die Häufigkeit des
Bemessungsniederschlags von dem ursprünglich geplanten 5-jährlichen
Niederschlagsereignis auf ein 50-jährliches Niederschlagsereignis erhöht, die
Regenrückhaltebecken werden entsprechend angepasst.

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), 3. BWP 2022-2027

Die neuen Vorgaben wurden vom Straßenbaulastträger in dem Deckblatt zum Fachbeitrag
Wasserrahmenrichtlinie berücksichtigt und führten im Wesentlichen dazu, dass alle bisher
geplanten Regenrückhaltebecken (RRB) zusätzlich noch mit Retentionsbodenfilteranlagen
ausgestattet werden, die eine noch deutlich erhöhte Reinigungsleistung erbringen und somit
die Einträge aus dem Straßenabwasser in die Einleitgewässer weiter minimieren.

Für beide Oberflächenwasserkörper werden Verschlechterungen des ökologischen und
chemischen Zustands ausgeschlossen. Das Vorhaben steht der Erreichung eines guten
chemischen Zustands nicht entgegen.

Für beide Grundwasserkörper sind Verschlechterungen des mengenmäßigen und
chemischen Zustandes auszuschließen.

Neue Richtlinien für die Entwässerung von Straßen, REwS Ausgabe 2021

Auf Grundlage der neuen REwS 2021 wurde die Entwässerungsplanung der A1 vom
Straßenbaulastträger überprüft und auf die aktuellen Vorgaben angepasst.

Im Ergebnis erfolgt die Ausführung der Beckenanlagen nunmehr in Form von vorgeschalteten
Geschiebeschächten mit Auffangraum für Leichtflüssigkeiten als Vorstufe, Retentions-
bodenfilterbecken (RBFB) zur Behandlung des anfallenden SOW sowie den eigentlichen
Regenrückhaltebecken.

Mit der vorgesehenen Anlage von RBFB an Stelle von Absetzbecken erhöht sich der
Wirkungsgrad der Reinigungsleistung des anfallenden SOW signifikant.

Das Speichervolumen der jeweiligen Regenrückhaltebecken wird, wie bereits oben aufgeführt,
auf 50-jährliche Niederschlagsereignisse erhöht.

Die Lage der 6 Beckenanlagen bleibt im Zuge der vorliegenden Deckblattplanung unberührt.

Die in der Unterlage 18a, Wassertechnische Untersuchungen, aufgeführten hydraulischen
Berechnungen der Mulden, Gräben, Durchlässe und Rohrleitungen im Zuge der
Streckenentwässerung der A 1 ergeben keine Änderungen gegenüber den im Fest-
stellungsentwurf gewählten Dimensionierungen der Entwässerungseinrichtungen.
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Grunderwerb

Die Überplanung der 6 Regenrückhaltebecken führt bei den RRB II, III, IV und V zu
geringfügigen Mehrinanspruchnahmen bereits durch die Planung betroffener
Grundstücksflächen.
Neue Grundstücksbetroffenheiten werden nicht ausgelöst.

Landespflege

Die Änderungen der naturschutzfachlichen Belange werden in Anlage 3 kurz beschrieben, sind
aber nicht signifikant und bedürfen daher keiner weiteren Berücksichtigung.

Berücksichtigung der Klimaschutzziele

Zusätzlich hat der Vorhabenträger auch einen -Ergänzenden Fachbeitrag „Klima“- erstellt, um
die Projektauswirkungen auf das Klima auch im Hinblick auf Treibhausgasemissionen und die
diesbezüglichen Klimaschutzziele aus Art. 20a GG und dem Bundes-Klimaschutzgesetz zu
ermitteln (vgl. Unterlage 23a).

Im Zuge der Deckblattplanung wurden folgende Unterlagen überarbeitet und mit dem
Zusatz „a“ bezeichnet:

-   1a Deckblatt zum Erläuterungsbericht
-   5a Deckblätter zu den Lageplänen, Blätter 3a, 7a, 8a, 10a, 12a
-   8.2a Deckblätter zu den Übersichtslageplänen der Teil-Einzugsgebiete,

Blätter 1a – 3a
-   8.3a Deckblätter zu den Hydraulischen Längsschnitten der Regenrückhaltebecken

(RRB), Blätter 1a – 6a
-   9.2a Deckblätter zu den Maßnahmenplänen, Blätter 3a, 7a, 8a, 10a, 12a
- 10.2a Deckblätter zu den Grunderwerbsplänen, Blätter 7a, 8a, 10a
- 10.3a Deckblätter zum Grunderwerbsverzeichnis, lfd. Nr. 07a.1, 07a.2, 08a.1, 10a.1
- 18a Deckblatt zu den Wassertechnischen Untersuchungen
- 19.5a Deckblatt zum Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
- 23a Deckblatt Ergänzender Fachbeitrag „Klima“

In den nachfolgenden Deckblattunterlagen sind die neuen Textteile in blauer Schrift, die
nicht mehr geltenden Textteile in roter, durchgestrichener Schrift dargestellt.
In den Planunterlagen sind die neuen Inhalte farbig, die unveränderten Inhalte in
Grauschattierungen dargestellt.

Sofern die Darstellungen in einzelnen, nicht geänderten Plan- und Textunterlagen den
Darstellungen in den Deckblattplanunterlagen widersprechen, gehen die
Deckblattplanunterlagen vor.
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Anlagen

Anlage 1

Stellungnahme des LBM Trier zur Entwässerungsplanung A1 Kelberg – Adenau im
Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe am 14./15. Juli 2021 (LBM Trier, 27.01.2022)

Anlage 2

Schreiben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 31.01.2022 zur Stellungnahme des LBM Trier

Anlage 3

Naturschutzfachlicher Beitrag zu zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen durch die
Erweiterung der Regenrückhaltebecken II, III, IV und V auf ein 50-jährliches
Niederschlagsereignis (LBM Trier, 06.04.2022)
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Anlage 1
Stellungnahme des LBM Trier zur Entwässerungsplanung A1 Kelberg – Adenau im
Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe am 14./15. Juli 2021 (LBM Trier,

27.01.2022)
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Anlage 2
Schreiben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft,

Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 31.01.2022 zur Stellungnahme des LBM Trier
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Anlage 3
Naturschutzfachlicher Beitrag zur zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen durch die
Erweiterung der Regenrückhaltebecken II, III, IV und V auf ein 50-jährliches
Niederschlagsereignis (LBM Trier, 06.04.2022)
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